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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

AHV

Was ändert sich
1993 bei AHV
und Ergänzungs-
leistungen?

Teuerungsanpassung
von Renten und
Hilflosenentschädigung

Aufgrund einer neuen Gesetzes-
grundlage kann der Bundesrat bei
einer Teuerung von mehr als 4 Pro-
zent die Leistungen von AHV/IV
bereits nach einem Jahr erhöhen.
Da seit Festlegung der für 1992

geltenden Renten die Teuerung um
mehr als 4 Prozent gestiegen ist,
hat der Bundesrat die Renten und
Hilflosenentschädigung (HE) der
AHV/IV auf 1993 um durch-
schnittlich 4,4 Prozent erhöht.

Vollrenten der AHV ab 1993

monatl. Fr. Min. Max.

Altersrenten
einfache Rente 940 - 1880-
Ehepaar-Rente
•gemeinsam 1410.- 2820-
•je hälftig 705.- 1410.-

Zusatzrente
für die Ehefrau
(Alter55-62Jahre)282- 564-
Witwenrente 752 - 1504-
Einfache Kinder-/
Waisenrente 376- 752-
Doppel-Kinder-/
Vollwaisen-Rente 564- 1128-

Hilflosenentschädigung
ab 1993

Bei Hilflosigkeit monatl. Fr.

• leichten Grades
(nur IV) 1.00oo

• mittleren Grades
(AHV und IV) 470.-

• schweren Grades
(AHV und IV) 762.-

Der Anspruch auf Hilflosenent-
Schädigung setzt mindestens eine
einjährige Hilflosigkeit entspre-
chenden Grades voraus. Er kann
durch Anmeldung bereits vor Ab-
lauf der Wartefrist geltend ge-
macht werden.

Verbesserung im Rahmen
der 10. AHV-Revision

Auf 1993 ergeben sich aus dem
ersten Teil der 10. AHV-Revision

folgende wichtige Änderungen
und Verbesserungen:

• Neue Rentenberechnung
Um Rentenberechtigte mit mittle-
rem Einkommen besserzustellen,
tritt eine neue Rentenformel in
Kraft. Daraus ergibt sich für Versi-
cherte, die weder eine Mindest-
noch eine Höchstrente beziehen,
eine zusätzliche Verbesserang ge-
genüber der bisherigen Berech-

nung.
Die neue Rentenformel wird für
laufende Renten zusammen mit
der Teuerungsanpassung auf 1993

von Amtes wegen angewendet.

• Hälftige Auszahlung der
Ehepaar-Renten

Alle ab 1993 neu entstehenden
Ehepaar-Renten werden grand-
sätzlich getrennt ausbezahlt; eine

gemeinsame Auszahlung kann auf

entsprechenden Antrag erfolgen.
Die Auszahlung der Renten, die

vor 1993 entstanden sind, bleibt
unverändert; selbstverständlich
kann jederzeit eine Änderung der

Auszahlungsform verlangt wer-
den.

• Hilflosenentschädigung
mittleren Grades
für Altersrentner

Bisher konnte pflegebedürftigen
Altersrentnern eine Hilflosenent-
Schädigung (HE) nur zugestanden
werden, wenn sie ununterbrochen
in schwerem Grade hilflos waren.
Ab 1993 kann pflegebedürftigen
Altersrentnern bereits eine Hilflo-
senentschädigung mittleren Gra-
des ausgerichtet werden, wenn die

entsprechende Hilflosigkeit min-
destens ein Jahr lang angedauert
hat.

Änderungen bei den
Ergänzungsleistungen

Gleichzeitig mit den Renten hat

der Bundesrat auch die Ansätze der

Ergänzungsleistungen (EL) zur

AHV/IV angepasst.

ßeiveg/icbkeit für
Gebbebinderte und
Senioren

Stefan Griifer 9240 Uzw/7
Stump f/e/ftrofa/ïrzeuge 073 - 5t 82 02

» sehr /e/'chf bed/enhar und ftvbrer-
sche/nfre/

• m/f oder ohne
l/Vef terverdeck

• grosse fle/ch-
we/te

• Garanf/e:
7 Jahr

• uni/erb/nd-
//'che

ßeratung
oder Vor-
Führung
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Einkommensgrenzen der EL
ab 1993 (pro Jahr)

• für Alleinstehende 16 140.-
• für Ehepaare 24 210.-
• für Waisen 8 070.-

Mietzinsabzüge der EL ab
1993 (pro Jahr)

• für Alleinstehende 11 200,-
• für Ehepaare oder
Personen mit Kindern 12 600-

Was ist zu unternehmen?

Bezüger von bereits laufenden

• Renten/
Hilflosenentschädigung

- haben grundsätzlich nichts vor-
zukehren, wenn sich z/ze person//-
eben Ver/zä/mwse zzzc/zf gezüzz/ert
haben; die neuen Ansätze werden
von Amtes wegen angewendet.

- haben Äzzz/ertmgen z/er person-
ücbe/z VerM/m/sse (z.B. Adresse,
Zivilstand, Beginn der Pflegebe-
dürftigkeit bei HE usw.) umge-
hend der zuständigen Ausgleichs-
kasse zu melden, damit allfällige
Leistungsanpassungen vorgenom-
men und unliebsame Rückforde-
rangen vermieden werden kön-
nen.

• Ergänzungsleistungen

- haben Änz/erz/Hgen z/er persön-
üc/zen oz/er vvz'rtsc/zzz/r/z'c/zen Ver-
/zzï/fnzsse (z.B. Äz/resse, Zzvz'/sfzznz/,

Einkommen, Leistenden von Pen-
siozzskzzsse oz/er Krzmkenkzzsse,
£rbzzn/zz//, Vermögensveranz/e-
rang, Anpzzsstzng von A7z'efzm.î
oz/er Krzznkenkzzssenprzz'mie zzsw.)

zzmge/zenz/ z/er/iz'r z/ie £L znstö'nz/i-
gen Sfe//e zw me/z/en, z/zzmz'f z/z'e

nötigen Anpzzsszzngen vorgenom-
nzen zznz/ Mn/zebrame /?zzck/orz/e-
rzzngen vermiez/en werz/en können.

Neu entstehende Ansprüche auf

• Renten und Hilflosen-
entschädigung

- sind durch Anmeiz/zzng bei der
zuständigen Ausgleichskasse auf
einheitlichem Formular geltend zu
machen.

• Ergänzungsleistungen

- sind durch Anme/z/nng bei der
EL-Stelle des Wohnortes - in der
Regel bei der AHV-Zweigstelle
oder der kantonalen Ausgleichs-
kasse - geltend zu machen.

Welche Änderungen
bringt der EWR?

Wenn die Stimmberechtigten am
6. Dezember 1992 dem Beitritt der
Schweiz zum EWR zustimmen,
hat dies auch beschränkte Auswir-
kungen auf AHWIV und Ergän-
Zungsleistungen.
Die bedeutendste Änderung dürfte
wohl darin liegen, dass die Zustän-
digkeit für Anmeldung, Verfügung
und Auszahlung der Hilflosenent-
Schädigung auf die EL-Stellen
übertragen wird, ohne dass die Lei-
stungsvoraussetzungen grundsätz-
lieh geändert werden.
Nach Inkrafttreten der neuen Be-
Stimmungen werden die Versicher-
ten zu gegebener Zeit persönlich
orientiert, soweit sie von Änderun-

gen betroffen wären.

Informationen
im Einzelfall

Es ist nicht möglich, im Rahmen
einer allgemeinen Übersicht jeden
Einzelfall zu behandeln. Die zu-
ständigen Ausgleichskassen und
EL-Stellen werden ihre Versicher-
ten persönlich orientieren, wie dies
auch bei früheren Anpassungen
der Leistungen geschehen ist.
Für Auskünfte in Sonderfällen ste-
hen die AHV-Zweigstellen, die
Ausgleichskassen (siehe letzte

Seite im Telefonbuch) und die EL-
Stellen zur Verfügung.
Selbstverständlich helfen auch die
örtlichen Beratungsstellen von Pro
Senectute bei der Vermittlung von
Kontakten und Informationen.

Finanzierung
von Pflegeheim-
aufenthalt

Der Ge.szmz/bez'f.szw.s'fzmz/ unserer
95/abrt'ge« Muffer baf «cb m z/en

/efren Mo/zzzfen verseb/eebferf, wz'r
müssen zzzz ez'nezz Wec/zse/ vom A/-
fers- ms Pjffegebezm z/enkezz. Dorf
müssen wir mz'f Korten von efwzz
200 Franken pro 7ag rec/znen. Dn-
sere Mzzffer vez/ügf neben einem
Vermögen von efwzz Fr 70 000.-
gegenwärtig über eine ADV-Benfe
von Fr 7754.- sowie über Frgön-
zzmgs/eistengen von Fr 456.—.

Ihre konkreten Fragen kann ich
folgendermassen beantworten:

Mrz/ z/ie Dzj^erenz z/es P/Zegebeim-
zzzz/enf/zzz/fes z/zzreb Frgzznzwngs/ei-
Stengen vo// zzbgez/eckf?

In Ihrem Kanton kann zur Berech-

nung der Ergänzungsleistung (EL)
für Pflegeheimaufenthalt eine
Taxe von höchstens 126 Franken
angerechnet werden. Zudem darf
nach Bundesrecht die EL für eine
alleinstehende Person den Höchst-
betrag von rund 25 600 Franken
im Jahr nicht übersteigen.
Nachdem der Pflegeheimaufent-
halt offenbar wegen dem sich ver-
schlechternden Gesundheitszu-
stand Ihrer Mutter nötig ist, wäre
auf jeden Fall auch der Anspruch
auf eine Hilflosenentschädigung
abzuklären. Ab 1993 besteht ein
solcher Anspruch auch für Alters-
rentner bereits bei mittlerer Hilflo-
sigkeit. Ein entsprechendes An-
meldeformular können Sie bei der
AHV-Zweigstelle Ihrer Gemeinde
beziehen.
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Auch wenn alle Einnahmen, ein-
schliesslich Hilflosenentschädi-
gung, berücksichtigt werden, ge-
nügt dies trotz Ausschöpfen der
Ergänzungsleistungen nicht, um
eine Tagestaxe von Fr. 200- zu
decken. Es erscheint mir allerdings
fraglich, ob im vorliegenden Fall
tatsächlich eine derart hohe Taxe
verlangt wird.

Zablf die Eirzwobrzergemeinde
einen gewissen Beitrag an die
Differenz

Es ist mir nicht möglich, verbind-
lieh abzuklären, ob eine Differenz
von einer Gemeinde übernommen
wird. Allerdings stellt sich die Fra-

ge, ob die Gemeinde als Trägerin
eines Pflegeheims den EL-berech-
tigten Pensionären tatsächlich hö-
here Taxen in Rechnung stellt, als
im Rahmen der kantonalen Vor-
Schriften bei der Berechnung der
EL angerechnet werden können.
Wie auch andernorts noch üblich,
wird meines Wissens in Ihrem
Kanton ebenfalls eine geringere
Taxe erhoben, solange noch keine
Hilflosenentschädigung ausge-
richtet wird.
Sollte es nicht möglich sein, die
Pflegeheimkosten trotz Beanspru-
chung der Ergänzungsleistung und
Hilflosenentschädigung zu dek-
ken, so müsste der Pflegeheimauf-
enthalt in erster Linie durch Unter-
Stützung der Gemeinde mitfinan-
ziert werden. Es scheint mir rieh-
tig, diese Fragen mit der Heimlei-
tung und der zuständigen Gemein-
debehörde direkt abzuklären, um
eine verbindliche Auskunft im
Einzelfall zu erhalten.

Sind die /Vaebbommen verp/Zicb-
tet, /wr die Differenz azz/zwbom-
men?

Ohne Kenntnis der Praxis der Be-
hörden Ihres Kantons sowie der
konkreten wirtschaftlichen Ver-
hältnisse von Ihnen und Ihren Ge-
schwistern kann dies nicht zum
vornherein generell ausgeschlos-
sen werden. Nachdem Sie und Ihre

Geschwister praktisch alle renten-
berechtigt sind und noch weitge-
hend Familienpflichten wahmeh-
men, ist die Wahrscheinlichkeit,
dass auf Sie und Ihre Geschwister
zurückgegriffen wird, jedoch aus-
serordentlich gering.
Grundsätzlich besteht in dem Um-
fang, in dem eine Gemeinde Un-
terstiitzungsleistungen erbringt,
auch eine Unterstützungspflicht
der Verwandten. Allerdings wird
diese in der Regel nur bei Angehö-
rigen in sehr guten wirtschaftli-
chen Verhältnissen in Anspruch
genommen.
Zusammenfassend ergeben sich
folgende konkrete Empfehlungen:
• Prüfen Sie zusammen mit der
Heimverwaltung und dem behan-
delnden Arzt die Anmeldung für
Hilflosenentschädigung. Die Un-
terlagen sind bei der AHV-Zweig-
stelle erhältlich.

• Klären Sie direkt mit der Leitung
des Pflegeheims und den zuständi-
gen Gemeindeorganen die Mög-
lichkeit der Finanzierung ab, und
weisen Sie darauf hin, dass Ihre
Mutter die Ergänzungsleistungen
beansprucht. Dies hat allenfalls
Einfluss auf die anwendbare Ta-

gestaxe.
• Wenn ein ungedeckter Betrag
verbleibt, lassen Sie sich verbind-
lieh bestätigen, unter welchen Vor-
aussetzungen allenfalls Sie und Ih-
re Geschwister beigezogen wer-
den könnten.

Da die örtlichen Zuständigkeiten
und Regelungen einen grossen
Einfluss haben, könnte es sinnvoll
sein, bei Ihren Besprechungen die
Dienste der örtlichen Beratungs-
stelle von Pro Senectute in An-
Spruch zu nehmen.

Dr. Zur /?MC?oZ/7Mor

Recht

Erbfragen ohne
Testament

7cb babe vor 72 /abren geheiratet.
Mein Mann brachte drei /Under in
die Ehe mii. Kürzlich starb mein
Mann, /eider ohne ein 7esfamenf
zz< hinterlassen. Der 5/ie/so/m
nahm nac/z dem 7od meines
Mannes a/ie WeriscZzri/ien nnd

Unterlagen an sic/z. Ann reder
heines der Kinder über das Erben,
niemand hlärt mic/z azz/ Die
7/ngewiss/zeir Zaster sc/zwer azz/

mir Mein Mann zznd ich Zebfen

in einem Ein/amiZz'enZzazzs, ic/z

brac/zte etwas GeZd in die Ehe ein
zzzzd erbte später einen grösseren
Befrag. Mein Mann verwaltete
aZZes, z'c/z batte nie Einbiich in die
/znanzieZZen Verhältnisse/ Können
Sie mir einige Eragen dazzz

beantworten?

Sie werden sicher verstehen, dass

ich mich auf einige grundsätzliche
Hinweise beschränken muss.
Richtiger wäre es, wenn Sie sich an

einen Anwalt wenden würden, wo-
bei der Beizug eines Anwaltes ja
nicht als «Kampfansage», sondern
als Beratung zu verstehen wäre.
Zumindest sollten Sie sich bei der

Amtsperson erkundigen, die das

erbschaftsamtliche Inventar er-
stellt.

Bevor ich auf Ihre diversen
Fragen eingehe, muss ich auf eine

weitere mögliche Komplizierung
hinweisen: Vorweg wäre nämlich
zu prüfen, ob der Nachlass der

ersten Ehefrau bereits geteilt wor-
den ist. Es ist denkbar, dass an

den Vermögenswerten, die Ihr
Ehemann in die Ehe eingebracht
hat, die Kinder aus erster Ehe als

Erben der Mutter Eigentumsrechte
hatten.
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Me rfeftf es mz't Jem Wo/znrcc/zZ?
Mz/ss z'c/z emen Miefems foezaWe»
Kann der Sfze/so/zn t/möazz/en vor-
ne/zmen, dze z'c/z nz'c/zt wwnsc/ze?
Fa/A z'c/z trofe Wo/znrec/zZ z'zz ez'nz-

gen /a/zren doc/z nz'c/z/ me/zr z'm

Hazzse wo/znen möc/zte, /zaöe z'c/z

dann Ans/zrzzc/z azz/ez'n Fntge/t?

Sie können verlangen, dass Ihnen
am Haus, worin Sie mit dem Ehe-
mann gelebt haben, auch wenn das
Haus dem Ehemann gehörte, die
Nutzniessung oder das Wohnrecht
auf Anrechnung gewährt wird. Bei

war/
Eine Tatsache muss von demjeni-
gen bewiesen werden, der daraus
Rechte für sich ableiten will. So-
mit müssten die Kinder das Eigen-
gut des Vaters nachweisen. Neben
der Steuererklärung und einer all-
fälligen Buchhaltung kommen
z.B. auch Bankbelege als Beweis-
mittel in Frage. Sicher beweisbar
wird die Liegenschaft sein.

Kann ez'ne Frazz azz/ der Anrech-
zzzzng des ezngehrachfen Gzzfes he-
/zarren, wenn sz'e keine Beweise
/zat?

Es gilt bezüglich Ihres Eigenguts
dasselbe wie bei der vorhergehen-
den Frage: Falls die Kinder es be-
streiten, obliegt Ihnen die Beweis-
last.

Gi/f hei der Berec/znzzng des Vach-
lasses der Me/zrwert des 7/azzses
als Vorschlag?
Ihre mitgelieferte Berechnung des

Vorschlages stimmt insofern nicht,
als die konjunkturelle Wertsteige-
rung des Grundstückes in das Ei-
gengut fällt. Sie wären am Grund-
stück insoweit beteiligt, als Mittel
aus Ihrem Eigengut oder Ihrer Er-
rungenschaft oder der Errungen-
schaft des Ehemannes zur Verbes-
serung oder zur Erhaltung des
Grundstückes beigetragen haben.
Als Beispiel sei der Fall erwähnt,
dass die Liegenschaft während der
Ehe durch Investitionen eine Wert-
Vermehrung erfahren hat. An einer

Nun zu Ihren Fragen:

Mac/zf es hez der FVhtezlzzzzg ez'zzezz

[/zzierschzeJ, oh dz'e Kznder azzs ez-

zzer gemeinsamen oder azzs einer
vorangegangenen Ehe stammen

Nein, es spielt keine Rolle. Die
Nachkommen des Erblassers sind
wie die Ehefrau gesetzliche Erben
und bilden zusammen eine Erben-
gemeinschaft.

Wie kann /estgestellt werden, wie
hoch Jas Vermögen Jes Mannes
hei seiner zweiten Verheiratung

solchen investitionsbedingten
Wertvermehrung wären Sie betei-
ligt. Im konkreten Fall können sol-
che Fragen sehr kompliziert sein.
Bei den Wertschriften wäre zu prü-
fen, ob der Mehrwert auf eine
Wertsteigerung der eingebrachten
Wertschriften (Eigengut) oder ob
der Mehrwert auf neue Ersparnisse
während der Ehe (Errungenschaft
mit Vorschlagsberechtigung) zu-
rückzuführen ist. Richtig ist, dass
Sie am Nachlass Ihres Mannes
einen gesetzlichen Erbanspruch
der Hälfte haben.

Coupon für Info-Material:

fiimföijj] fjß
Spilhusen 715
9601 Lütisburg-Station
Telefon 073-31 3444

Kissen zur optimalen Druckreduzie-
rung, wasserundurchlässiger Innenbe-
zug mit Ventil, antistatisch, antibakte-
riell, schwer entflammbar, pflegeleicht,
sehr strapazierfähig. Aussenbezug mit
Reissverschluss abnehmbar.

Die durchdachte GEL-ZELL-Konstruktion verbessert die her-
kömmlichen Systeme zur Druckreduzierung. Humane Kran-
kenpflege heisst:

GEL-ZELL Sitzkissen für alle Rollstühle
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einem späteren Verzicht auf die
Nutzniessung oder das Wohnrecht
haben Sie hierfür keinen Entschä-
digungsanspruch. Die laufenden
Unterhaltskosten sind vom Nutz-
niessungs- bzw. Wohnberechtig-
ten zu tragen. Darüberhinausge-
hende Arbeiten, wie Umbauten,
muss der Nutzniessungs- bzw.
Wohnberechtigte nicht dulden,
ausser wenn sie zum Schutze der
Liegenschaft nötig sind.
Wie Sie sehen, ist die Rechtslage
sehr schwierig. Sinnvoll wäre
zweifellos, wenn alle Beteiligten,
unabhängig von den möglicher-
weise verschiedenen Rechtsstand-
punkten, eine allseits akzeptable
Regelung treffen könnten, diese
aber, um späteren Streitigkeiten
vorzubeugen, rechtlich sauber ab-
fassen. Dr. zur Marco Bz'aggz

Medizin
Lust auf Schokolade

Sei?j'e/zer esse z'c/z gerne «Süsses».

/Vun/ä//t mirje /ängerje me/zr an/
t/ass z'c/z mez'sf nur Sc/zo/zo/at/e,

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt
Allwetter-Elektro-Mobile führerscheinfrei

Zweisitzer Mit und ohne Verdeck Einsitzer

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Alleinverkauf und Service in der Schweiz.

Werner Hueske
Handelsagentur

Unterseestrasse 44,
8280 Kreuzlingen, Tel. 077 - 96 05 28

sc/zofo?/at/e«ü/zerzogene oder ge-
yMfe Sac/ze« esse - a/M «z'c/zt

wenz'g. Besitzt Sc/zo&o/at/e irgend-
einen Sto/); der meinem .Körper
/e/z/t?

Die Zusammensetzung der Scho-
kolade ist ein offenes Geheimnis
und heute gemäss Lebensmittel-
Verordnung auf jeder Packung ab-
zulesen. Es gibt darin keinen Be-
standteil, den wir bei einer ausge-
glichenen Ernährung nicht täglich
zu uns nehmen. Bei Ihrer Vorliebe
für das Süsse und insbesondere für
Schokolade geht es also weniger
um ein medizinisches als um ein
psychologisches Phänomen. Wir
alle haben unsere Vorlieben oder -
je nach Standpunkt - Schwächen
bezüglich Essverhalten. Wenn Sie
sicher sind, dass Sie nicht an einer
Störung des Zuckerstoffwechsels
(Diabetes) leiden, essen Sie ruhig
Ihre geliebte Schokolade, verges-
sen Sie aber dabei die Früchte
nicht ganz!

Müdigkeit
Mez'/z Sc/zwager (87) mass, so/zaW

er mz't ez'zzer Ma/z/zez't/erfz'g z'st, so-
/ort aö/z'ege«. Seine Berne tragen
i/zn dann nz'c/zf me/zr, sie sznd wz'e

/a/zm. Prst nac/z einer Stande etwa
ist er/ä/zig, einen Weinen Spazier-
gang zw mac/zen. £r ist sc/zon Dei
verschiedenen Ärzten gewesen, sie
/znden aher nichts heraas. Was ist
das/är eine homz'sche Kran/z/zeit?

Offenbar bedeutet jede Nahrungs-
aufnähme für Ihren Schwager eine
derartige Anstrengung, dass er ge-
zwungen ist, sich unmittelbar da-
nach hinzulegen. Dies geschieht
aus einem Gefühl einer allgemei-
nen Schwäche heraus, sogar die
Beine vermögen ihn dann nicht zu
tragen. Sicher kann hier nicht von
einer bestimmten Krankheit ge-
sprochen werden. Es ist dies viel-
mehr eine uns allen wohlbekannte
Erscheinung, zugegebenermassen
in extremer Form. Die meisten von

uns verspüren nach dem Essen oft-
mais das Bedürfnis, abzuliegen
und zu schlafen. Die wenigsten
können allerdings jeweils diesem
Bedürfnis nachgeben. Eine wis-
senschaftliche und einleuchtende
Erklärung gibt es meines Wissens
nicht. Es wird etwa angenommen,
dass durch die vermehrte Blutfülle
im Bauch während der kräftig ein-
setzenden Verdauung dem Kopf
ein Teil des Biutvolumens entzo-

gen wird und dadurch eben eine

Art «Blutleere» im Gehirn ent-
steht. Dadurch wird dann auch das

Gefühl der Schwäche im ganzen
Körper ausgelöst.

Dz: met/. Peter Ko/z/er

Wohnen

Was ist Spitex?
7zz t/er /etztezz Zez't/ape /za/ze z'c/z t/ezz

Begrzj/f «Spitex» ge/wnz/en and
mic/z ge/ragt, was ist z/as ez'gezzt-

/z'c/z. Was /zat Pro Senectate damit
za tw/z? Können Sz'e mz'c/z aw/ft/ä-
ren?

Solche und ähnliche Fragen wer-
den immer wieder an die Zeitlupe
herangetragen. Sie zeigen, dass der

Begriff «Spitex» vielerorts nicht
ohne weiteres verständlich und

darum auch nicht klar ist, ob Pro

Senectute zu «Spitex» gehört oder

nicht.
«Spitex» steht als Abkürzung für

«Spitalexteme Kranken- und Ge-

sundheitspflege» und umfasst

• alle Bestrebungen und Massnah-

men, die es gestatten, hilfs- und

pflegebedürftige Personen in ihrer

angestammten Umgebung zu be-

lassen oder die Pflege und Behand-

lung vor und nach einem Kranken-
hausaufenthalt zu gewährleisten;
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• alle Massnahmen zur Förderung
und/oder Wiedererlangung der
Gesundheit und zur Verhütung von
Krankheit;

• die Motivierung und Anleitung
zu gesundem Verhalten (Gesund-
heitsförderung).

Im alltäglichen Gebrauch wird der
Begriff «Spitex» aber häufig in ei-
nem engeren Sinne für jene Grund-
dienstleistungen verwendet, wel-
che den Verbleib eines hilfs- und
pflegebedürftigen Menschen zu
Hause erst ermöglichen, nämlich:
• Gemeindekrankenpflege
• Hauspflege
• Haushilfe
• Mahlzeiten-, Fusspflege- und

Reinigungsdienst, Ergotherapie
USW.

Allgemein ist zu sagen, dass der
Begriff «Spitex» das Angebot
schlecht trifft, da es sich nicht da-
durch auszeichnet, dass spitalähn-
liehe Dienste ausserhalb des Spi-
tals angeboten werden. Vielmehr
liegt der Akzent auf dem Beibehal-
ten des gewohnten Lebensraums,
der gewohnten Lebensweise - und
diese haben nur höchst selten über-
haupt etwas mit Spital zu tun. Ein
Spital- oder Heimaufenthalt soll
durch das Hilfsangebot möglichst
verhindert oder doch verkürzt wer-
den. Pro Senectute verwendet dar-
um statt des Begriffs «Spitex» die
Bezeichnung «Hilfe und Pflege zu
Hause».
In jenen Kantonen und Gemein-
den, in denen Pro Senectute eigene
Haushilfe-, Mahlzeiten-, Reini-
gungs- sowie Fusspflegedienste
usw. anbietet, ist Pro Senectute in-
tegrierender Bestandteil der «Hilfe
und Pflege zu Hause» (Spitex) und
arbeitet vor allem mit der Gemein-
dekrankenpflege und der Haus-
pflege eng zusammen.

Siwannfl Sc/n'£>/er-Re/cÄ £fZ7Z//7f- MEDRAAG
Schaffhauserstrasse 466

8052 Zürich

PLZ/Ort

SPARSAMES
HEIZEN!

ECOLINE, Tel. 01-302 23 51
— _____ stFür detaillierte Informationen füllen Sie bitte den untenstehenden Coupon aus.

beweglich

UNIVERSELLE
EINSATZMÖGLICH-
KEITEN!

• ideal als Zusatzheizung, für
Wohn-, Gäste- und Kinderzim-
mer, Nebenräume, Ferienwoh-

nungen, Wintergärten, Werk-
Stätten, Keller usw.

• Spezialmodell mit eingebautem
Heizkörper in luftdicht, hitzebe-
ständigen Steinen, speziell
konzipiert für Badezimmer, Du-
sehen und andere Räumlichkei-
ten mit erhöhter Luftfeuchtig-
keit

• robust und sehr lange Lebens-
dauer

• besonders grosse Leistung

keine Installationskosten
gebrauchsfertig, eine einfache Steck-
dose genügt
thermostatgesteuert
heizt stundenlang, ohne Elektrizität
angenehme Wärme, auch in Bodennähe
keine Staubumwälzung, keine Wartung
Konstruktion aus umweltfreundlichem
Material
wirtschaftlich, modern und elegant
dank seiner Bauweise in Keramik und
Marmor - ein echtes Speichersystem
lassen Sie sich von einem unserer
Spezialisten beraten
ECOLINE - die echte Alternative zur
Lösung aller Heizprobleme. Ihr Partner
für Elektroheizgeräte

Wandapparat,
nur 11 cm tief.

Elektrischer Kachelofen 220 V
Steckdose genügt
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